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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 22-05”Plaß”, 2. Änderung 

Ortsteil: Nienhagen 
Änderungsgebiet: Zwischen der Straße Obernienhagen, Ohmstraße, Westerfeldstraße 

und Lagesche Straße  

Verfahrensstand:  Entwurf 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 

Die bisherigen textlichen Festsetzungen des B-Plans 22-05 „Plaß“ bleiben bis auf die 
folgenden Änderungen bestehen. 
 

1.25.1 Fassadenbegrünung  

 entfällt 
 
1.25.3 Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen  
 
 Der 1. Absatz wird wie folgt ersetzt: 

Die Obstbäume entlang der Straße Obernienhagen (umbenannt in Windmeierweg) sind 
als einseitige Allee zu erhalten. Sind Obstbäume aufgrund der Anlage von Grund-
stückszufahrten zu fällen, sind diese durch die Pflanzung von Birnbaumhochstämmen 
so zu ergänzen, dass der Charakter einer Obstbaumreihe entlang der Straße bestehen 
bleibt. Die Nachpflanzung ist durchzuführen, wenn alle Grundstückszufahrten entlang 
der Straßen Obernienhagen (umbenannt in Windmeierweg) errichtet worden sind und 
der Straßenendausbau abgeschlossen ist. 
 

2 Rechtsgrundlagen 

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I 
S. 132) in der derzeit gültigen Fassung. 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  
- BNatSchG -) vom 25.03.2002 (BGBl I S. 1193) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft  
(Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV 
NRW S. 568) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-
Immissionsschutz-gesetz - BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit gültigen Fassung. 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -) vom 
12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit gültigen Fassung. 
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Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der der-
zeit gültigen Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, ber. S. 2797) in der derzeit gültigen 
Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 
502) in der derzeit gültigen Fassung. 

 
 


